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GRUßWORT DES BÜRGERMEISTERS

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Obersulm,
liebe Eltern,

Die Themen „Betreuung“, „Bildung“ und „Erziehung“ 
unserer Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf nehmen einen hohen Stellenwert in der öffentlichen 
Diskussion und in der Gesellschaft ein.

Daher hat auch die Gemeinde Obersulm im Laufe der
letzten Jahre ihr Betreuungsangebot Zug um Zug erweitert
und modernisiert. Die Jüngsten ab einem Jahr finden
einen Platz in der Kinderkrippe Postwiese in Obersulm-
Affaltrach, in der Kindertagesstätte Karoline-Schnizler in 

Obersulm-Willsbach und in der Kindertagesstätte in Obersulm-Eichelberg.

Kindergartenkinder werden ab 2 Jahren und 9 Monaten in unseren Tagesstätten 
aufgenommen, das Ganztagesangebot im Alter zwischen 3 und 10 Jahren wurde deutlich
ausgeweitet und flexibler gestaltet, sowohl im Kinderhaus Postwiese als auch im 
Kinderhaus Silbergrube. 
Weitere Betreuungsangebote in den Ferienzeiten wurden im Rahmen des finanziell 
vertretbaren organisiert und weiterentwickelt.
Der Orientierungsplan ist mittlerweile in den Kindertageseinrichtungen etabliert. Er ist 
ein wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit im frühkindlichen Bereich.
Aufgrund der erweiterten Rahmenbedingungen wurde das bestehende Leitbild als 
Wegweiser für die Ausrichtung der pädagogischen Arbeit in Obersulm überarbeitet. An 
dieser Stelle vielen Dank an alle unsere Erzieherinnen und pädagogischen Fachkräfte, 
die viel Zeit und Engagement investiert haben, dieses Leitbild zu erstellen und die 
es tagtäglich in ihrer Arbeit umsetzen und weiterentwickeln. So wird der Rahmen 
für einen lebendigen Entwicklungsprozess gebildet und Raum zur Entfaltung und für 
Veränderungen gewährleistet.

Informieren Sie sich in dieser kleinen Broschüre über die vielfältigen und 
breitgefächerten Angebote unserer Kindertageseinrichtungen in Obersulm.

Ihr

Björn Steinbach
Bürgermeister 



Im Mittelpunkt - Das Kind

Unsere Kindertageseinrichtungen sind Orte des gemein-
samen Lebens und Lernens, in denen Kinder Freund-
schaften schließen und sich wohl fühlen.

So entwickelt sich das Kind zu einem unverwechselbaren 
Menschen, der aktiv am Leben teil hat.

„Was will und braucht das Kind?“
„Wie erfährt ein Kind die Welt?“

Mit diesen zentralen Fragen, die sich immer nach der Per-
spektive der Kinder richten, lässt sich unsere Grundhaltung 
zum Kind beschreiben. Zuwendung, Wertschätzung und 
Geborgenheit bieten dem Kind die Basis zur eigenen Ent-
faltung. Die Kinder setzen sich neugierig und forschend mit 
den Zusammenhängen und kulturellen Gegebenheiten der 
Welt auseinander. Als Teil einer lebendigen Gemeinschaft 
lernt das Kind das Denken, Fühlen und Handeln anderer zu 
verstehen und zu respektieren.
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Bildung & Erziehung

„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt werden,
sondern Feuer, die entfacht werden wollen.“
François Rabelais (1494 -1553) französischer Arzt,
Schriftsteller und Humanist.

Die ersten Lebensjahre sind die lernintensivste Zeit 
des Menschen. Deshalb verstehen wir Bildungsarbeit 
als eine zentrale Aufgabe.
Kinder finden in unseren Einrichtungen anregende
Impulse, um ihr Leben aktiv und selbsttätig zu
gestalten.

Spielen ist Lernen!

Durch die Freude am Spiel erwachen Kreativität
und Begeisterung am Tun, Erzählen, Denken,
Lernen und Verstehen.
Mit diesem Verständnis verwirklichen wir die ganz-
heitliche Förderung des Kindes im Rahmen des ba-
den-württembergischen Orientierungsplans. Dieser 
Bildungsplan beinhaltet die sechs Lernbereiche:

Körper - Sinne - Sprache - Denken - Gefühl und 
Mitgefühl - Sinn, Werte und Religion.

Die Bildungs- und Entwicklungsprozesse jedes
Kindes werden von den pädagogischen Fachkräften 
beobachtet und dokumentiert. Dies ist die Grundlage
unseres pädagogischen Handelns.
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Familien - gemeinsam mit uns auf dem Weg

Gegenseitige Wertschätzung und ein vertrauensvolles
Miteinander sind Grundlage einer erfolgreichen Erziehungs-
partnerschaft.
Wir sehen Eltern als Experten ihres Kindes.

Eine lebendige und aktive Erziehungspartnerschaft
beinhaltet für uns:

 ein durchdachtes, auf das jeweilige Kind
abgestimmtes Eingewöhnungskonzept

 regelmäßige Entwicklungsgespräche

 intensiven Informationsaustausch mit den
Eltern

In Obersulm können sich die Eltern auf unterschiedlichste 
Weise in den Kindertagesstättenalltag mit einbringen. 

Vielseitige Angebote für Familien und Kinder machen
Gemeinschaft erlebbar.
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Kooperation - Netzwerk  für Kinder

Die Kindertageseinrichtungen sind mit verschie-
densten Institutionen und öffentlichen Einrichtungen 
vernetzt.

Mit den Grundschulen in Obersulm-Willsbach,
-Affaltrach und -Eschenau findet frühzeitig eine
enge und regelmäßige Zusammenarbeit statt, um
den Kindern einen gelingenden Übergang in die
jeweilige Schule zu ermöglichen.

In Absprache mit den Eltern arbeitet die Kindertages-
stätte vertrauensvoll mit allen Fachkräften
zusammen, die sich um eine gesunde Entwicklung
des Kindes bemühen.
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Pädagogische Fachkräfte mit Blick in die Zukunft

Unsere Teams bestehen aus ausgebildeten pädago-
gischen Fachkräften, die Kindern und Eltern verständ-
nisvoll, offen und professionell begegnen.

Mit Respekt und Wertschätzung lassen wir uns auf das 
Handeln und Werden des Kindes ein und nehmen es 
somit ernst. Wir begleiten und unterstützen das Kind 
partnerschaftlich. Teamsitzungen dienen der Abstim-
mung der Entwicklungsziele der Kinder sowie der Pla-
nung und Organisation. Jede einzelne pädagogische 
Fachkraft bringt sich mit ihren individuellen Stärken 
ein.

Qualitätsmanagement und die Teilnahme an Fortbil-
dungen gewährleistet die Qualität der pädagogischen 
Arbeit, die sich dadurch ständig weiter entwickelt.

Unser Ziel ist es, die Kindertageseinrichtungen zu-
kunftsorientiert zu gestalten, indem wir aktuelle ge-
sellschaftliche Veränderungen sowie neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die Arbeit einbeziehen.
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Rahmenbedingungen

WIR BETREUEN AUFNAHMEVERFAHREN

Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in 
der Kinderkrippe, zwischen 3 und 6 
Jahren in allen Einrichtungen, ab 2,9  
Jahren bei vorhandenem Platz.

Eltern, die eine Aufnahme in der 
Kinderkrippe wünschen, wenden sich 
bitte an das Hauptamt der Gemeinde 
Obersulm, Frau Sibylle Haaf.

Ein Formular für eine Vormerkung 
für die Krippenbetreuung ist auf der 
Homepage unter www.obersulm.de 
hinterlegt.

Eltern mit Kindern kurz vor Vollendung 
des dritten Lebensjahres werden 
vom Hauptamt zwei Monate vorher 
angeschrieben.

Eltern, die eine Aufnahme ihres 
Kindes mit 2,9 Jahren wünschen, 
sollten sich frühestmöglich beim 
Hauptamt der Gemeinde Obersulm, 
Sibylle Haaf melden. Ein Formular 
für eine Vormerkung für die 
Ganztagesbetreuung ist auf der 
Homepage unter www.obersulm.de 
hinterlegt

ÖFFNUNGSZEITEN
Regelöffnungszeiten (RÖ):
Täglich von 7.30 – 12.30 Uhr 

Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ): 
7.30 Uhr – 13.30 Uhr
oder 7.15 – 13.15 Uhr

Verlängerte Öffnungszeiten Light (VÖL): 
7.00 Uhr – 12.00 Uhr

Kinderkrippen (KKVÖ):
7.30 – 14.30 Uhr
oder 7.00 – 14.00 Uhr  

Ganztagsöffnungszeiten (GT): 
Täglich von 7.00 Uhr – 17.00 Uhr

SCHLIEßZEITEN

Kindertagesstätten und Kinderkrippen 
mit Regel- und verlängerten Öffnungs-
zeiten haben maximal 30 Schließtage 
im Jahr.
Die Kinderhäuser mit den Ganztags-
öffnungszeiten haben zwischen 18 
und 20 Schließtage im Jahr.
Durch den tariflichen Beschluss vom 
01.07.2022 könnnen mehr Schließta-
ge hinzukommen.



03 Kinderhaus Silbergrube
Silbergrubenstr. 6
Leitung: Frau Sandra Rötlich

07130/401960 
Kinderhaus.Silbergrube@obersulm.
de

GT

05 Kindergarten Am Rohrendorfer Platz
Am Rohrendorfer Platz 1
Leitung: Frau Carsta Banse

07130/9184
Kiga.AmRohrendorferPlatz@
obersulm.de

RÖ
VÖ
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ADRESSEN KONTAKT
10 Kindertagesstätte Karoline-Schnizler

Breitäcker 40 
Leitung: Frau Mandy Dageförde

07134/22492
Kiga.Karoline-Schnizler@
obersulm.de

KKVÖ
VÖ

11 Kindergarten Bahnhoffußweg
Bahnhoffußweg 5
Leitung: Frau Silke Vogt

07134/3102
Kiga.Bahnhoffussweg@obersulm.de

VÖ

Ferienbetreuung für Kindergartenkinder:

In den Pfingstferien und in den Sommerferien bietet die Gemeinde 
Obersulm für Obersulmer Kindergartenkinder eine Ferienbetreuung an.

Legende:
GT= Ganztag
VÖ= Verlängerte-Öffnungszeiten
VÖL= Verlängerte Öffnungszeiten Light
RÖ= Regel-Öffnungszeiten
KKVÖ= Kinderkrippe 
verlängerte Öffnungszeiten

12 Kindergarten Siebenmorgenweg
Siebenmorgenweg 3
Leitung: Frau Martina Ipseitz

07134/3725
Kiga.Siebenmorgenweg@
obersulm.de

RÖ
VÖ

ADRESSEN KONTAKT
01 Kinderhaus Postwiese- Krippe

Michelbachstraße 22
Leitung: Frau Felia Krammer

07130/40096910
Kinderkrippe@obersulm.de

GT 
VÖ 

VÖL 
02 Kinderhaus Postwiese - Kita

Michelbachstraße 22
Leitung: Frau Michaela Ültzhöfer

07130/ 40096920
Kinderhaus@obersulm.de

GT

06 Kindergarten Wasenstraße
Wasenstraße 6
Leitung: Frau Tamara Schreiber

07130/6231 
Kiga.Wasenstrasse@obersulm.de

RÖ
VÖ

07 Kindertagesstätte Eichelberg
Eichstraße 19
Leitung: Frau Elke Fuchs

07130/7161 
Kiga.Eichelberg@obersulm.de

KKVÖ
VÖ

08 Kindergarten Eschenau
Wilhelm-Busch-Weg 23 
Leitung: Frau Christine Neumann

07130/6103
Kiga.Eschenau@obersulm.de

VÖ

09 Kindergarten Sülzbach
Oberer Weg 5
Leitung: Frau Simone Tikovsky

07134/4545
Kiga.Suelzbach@obersulm.de

VÖ

13 Waldkindergarten Obersulm
Büro Ortschaftsverwaltung Sülzbach, 
Hauptstraße 2
Leitung: Frau Alexandra Bäuerle

0175/6636335
Kiga.waldkindergarten@obersulm.de

VÖ

VÖ
VÖL

04 Kindergarten Am Rathaus
Am Rathaus 6
Leitung: Frau Sandra Bück

07130/9880
Kiga.AmRathaus@obersulm.de

VÖ

14 Katholischer Kindergarten 
Sülzbacher Weg 61
Leitung: Frau Cathrin Thompson

07134/3121
LeitungVaterUnser.willsbach@kiga.
drs.de 

VÖ
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Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2025/2026
Entsprechend des Landesrichtsatzes Stand: Juli. 2025

Regelöffnungszeiten (RG)
07.30 – 12.30 Uhr

Beitrag €/mtl. 
ab 3 Jahre 

Beitrag €/mtl.
2,9-2,11 Jahre

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 159,00 238,50
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 123,00 184,50
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 84,00 126,00
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 0,00 0,00

Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) [Wald: ab 3 Jahre]
07.30 – 13.30 Uhr bzw. 07.15 – 13.15 Uhr
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 174,90 262,35
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 135,30 202,95
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 92,40 138,60
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 0,00 0,00

GGAANNZZTTAAGGEESSBBEETTRREEUUUUNNGG  ((GGTT))  0077..0000––1177..0000  UUHHRR  Beitrag €/mtl. 
ab 3 Jahre

Beitrag €/mtl. 
2,9-2,11 Jahre

Affaltrach: Kinderhaus Postwiese 
Affaltrach: Kinderhaus Silbergrube 

Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche 
(zzgl. Verpflegung € 80,00 + Wäschegeld € 6,50) 
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 419,10 628,65
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 322,71 484,07
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 222,12 333,18
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 83,82 125,73

Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche + 2 Tage 6 Stunden VÖ 
(zzgl. Verpflegung  € 80,00 + Wäschegeld € 6,50)  
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 353,64 530,46
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 272,30 408,45
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 187,43 281,15
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 70,73 106,10

Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche + 2 Tage 7 Stunden VÖ
(zzgl. Verpflegung € 80,00 + Wäschegeld € 6,50)  
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 384,55 576,83
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 296,10 444,15
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 203,81 305,72
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 76,91 115,37

Ganztagesbetreuung 2 Tage/Woche + 3 Tage 6 Stunden VÖ 
(zzgl. Verpflegung € 80,00 + Wäschegeld € 6,50)
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 301,89 452,84
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 232,46 348,69
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 160,00 240,00
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 60,38 90,57

Ganztagesbetreuung 2 Tage/Woche + 3 Tage 7 Stunden VÖ
(zzgl. Verpflegung € 80,00 + Wäschegeld € 6,50)
für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 332,80 499,20
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 256,26 384,39
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 176,38 264,57
für ein Kind aus einer Fam. mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 66,56 99,84
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KKIINNDDEERRKKRRIIPPPPEENN    ((1111  MMOONNAATTEE  ––  33  JJAAHHRREE))    
 

   
VVEERRLLÄÄNNGGEERRTTEE  ÖÖFFFFNNUUNNGGSSZZEEIITT--LLIIGGHHTT  ((VVÖÖ--LLIIGGHHTT))  55  SSTTDD..  Beitrag €/mtl. 

11 Mo.-3Jahre 
Affaltrach: Krippe Postwiese       (07.00-12.00 Uhr)  
  
Kinderkrippe - 5-stündige Betreuung an 5 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 68,00 + Wäschegeld € 5,00  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 392,50 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 291,67 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 196,67 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 77,50 
  
Kinderkrippe - 5-stündige Betreuung an 3 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 41,00 + Wäschegeld € 5,00 

                      
65% 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 255,13 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 189,59 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 127,84 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 50,38 
  
Kinderkrippe - 5-stündige Betreuung an 2 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 27,00 + Wäschegeld € 5,00 

                   45% 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 176,63 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 131,25 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 88,50 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 34,88 

 

VVEERRLLÄÄNNGGEERRTTEE  ÖÖFFFFNNUUNNGGSSZZEEIITT  ((VVÖÖ))  77  SSTTDD..  Beitrag €/mtl. 
11 Mo.-3Jahre 

Affaltrach:  Krippe Postwiese               (7.00-14.00 Uhr)  

Willsbach:   Krippe Karoline-Schnizler  (7.30-14.30 Uhr)  

Eichelberg: Krippe Eichstraße              (7.30-14.30 Uhr)  
  
Kinderkrippe - 7-stündige Betreuung an 5 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 68,00  
zzgl. Wäschegeld € 10,00 (Krippe Postwiese) 

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 549,50 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 408,33 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 275,33 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 108,50 
  
Kinderkrippe - 7-stündige Betreuung an 3 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 41,00 
zzgl. Wäschegeld € 10,00 (Krippe Postwiese) 

                          
65% 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 357,18 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 265,41 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 178,96 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 70,53 
  
Kinderkrippe - 7-stündige Betreuung an 2 Tage/Woche 
zzgl. Verpflegung € 27,00  
zzgl. Wäschegeld € 10,00 (Krippe Postwiese) 

                                
45% 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 247,28 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 183,75 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 123,90 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 48,83 
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KKOOMMBBIIMMOODDEELLLL    
GGAANNZZTTAAGGSS  ++  VVEERRLLÄÄNNGGEERRTTEE  ÖÖFFFFNNUUNNGGSSZZEEIITT  ((GGTT  ++  VVÖÖ)) 

Beitrag €/mtl. 
11 Mo.-3Jahre 

Krippe Postwiese: 3 Tage/Woche - 10 Std. Betreuung (GT) 07-17 Uhr 
                            +  2 Tage/Woche -   7 Std. Betreuung (VÖ) 07-14 Uhr 
(zzgl. Verpflegung € 90,00 + Wäschegeld € 10,00)  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 706,19 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren     529,64 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren       338,97 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren  127,11 
  
Krippe Postwiese: 2 Tage/Woche - 10 Std. Betreuung (GT) 07-17 Uhr 
                          +    3 Tage/Woche -  7 Std. Betreuung  (VÖ) 07-14 Uhr 
(zzgl. Verpflegung € 90,00 + Wäschegeld € 10,00)  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 663,12 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren      497,34 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren       318,30 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 119,36 

 
 
 
 
 
 

Affaltrach: Krippe Postwiese  

   

GGAANNZZTTAAGGEESSBBEETTRREEUUUUNNGG  ((GGTT))  0077..0000  ––  1177..0000  UUHHRR  //  1100  SSTTDD..  Beitrag €/mtl. 
11 Mo.-3Jahre 

Krippe Postwiese - 10-stündige Betreuung an  
5 Tage/Woche (zzgl. Verpflegung € 90,00 + Wäsche € 10,00)  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 754,58 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 560,05 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 381,88 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 153,47 
  
Krippe Postwiese - 10-stündige Betreuung an  
3 Tage/Woche (zzgl. Verpflegung € 54,00 + Wäsche € 10,00)  

                             
65 % 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 490,48 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 364,03 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 248,22 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 99,75 
  
Krippe Postwiese - 10-stündige Betreuung an  
2 Tage/Woche (zzgl. Verpflegung € 36,00 + Wäsche € 10,00)  

                              
45 % 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 339,56 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren 252,02 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren 171,85 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren 69,06 
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Affaltrach: Krippe Postwiese  

   

KKOOMMBBIIMMOODDEELLLL    
GGAANNZZTTAAGGSS  ++  VVEERRLLÄÄNNGGEERRTTEE  ÖÖFFFFNNUUNNGGSSZZEEIITT--LLIIGGHHTT    
((GGTT  ++  VVÖÖ--LLIIGGHHTT)) 

                                      
Beitrag €/mtl. 

11 Mo.-3Jahre 

Krippe Postwiese : 3 Tage/Woche - 10 Std. Betreuung (GT)     07-17 Uhr 
                             +  2 Tage/Woche -   5 Std. Betreuung (VÖ-L) 07-12 Uhr 
(zzgl. Verpflegung € 90,00 + Wäschegeld € 10,00)  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 640,25 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren         480,19 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren             307,32 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren    115,25 
  
Krippe Postwiese : 2 Tage/Woche - 10 Std. Betreuung (GT)     07-17 Uhr 
                              + 3 Tage/Woche -  5 Std. Betreuung  (VÖ-L) 07-12 Uhr 
(zzgl. Verpflegung € 90,00 + Wäschegeld € 10,00)  

 

für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren 564,20 
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren           423,15 
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren             270,82 
für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern unter 18 Jahren     101,56 

 
 
 
Bitte beachten Sie: 
      
Staffelung der Elternbeiträge:  
Die Berechnung der Elternbeiträge bei der Gemeinde Obersulm erfolgt einheitlich nach der sog.  
familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 
18.Lebensjahres berücksichtigt werden. Die Staffelung der Elternbeiträge wird nur bei in Obersulm wohnhaften 
Familien mit Hauptwohnsitz angewandt. Änderungen (z.B. Geburt eines weiteren Kindes, 18. Geburtstag eines 
Geschwisterkindes) werden ab dem darauffolgenden Monat berücksichtigt. 
 
Berechnung der Elternbeiträge wegen zusätzlicher Schließtage: 
Bei verkürzten Betreuungszeiten oder zusätzlichen Schließtagen (s. Anmeldeheft Ev. Landesverband,  
Ordnung der Tageseinrichtungen Abs.2.7 und 3.2) wird auch z.B. bei Krankheit, Fachkräftemangel, längerem  
Fehlen des Kindes der reguläre Elternbeitrag berechnet. 
 
Bereitstellung Betreuungsplatz:  
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz greift nur für Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Obersulm  
gemeldet sind. Bei Wegzug in eine andere Kommune kann der Platz ab dem darauffolgenden Monat nicht  
zugesichert werden. 
 
Masern: 
Voraussetzung für die Aufnahme Ihres Kindes in eine unserer Einrichtungen ist der ausreichende  
Impfschutz gegen Masern. 
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Bitte beachten Sie:

Staffelung der Elternbeiträge:
Die Berechnung der Elternbeiträge bei der Gemeinde 
Obersulm erfolgt einheitlich nach der sog.
familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im 
selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung 
ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Die 
Staffelung der Elternbeiträge wird nur bei in Obersulm 
wohnhaften Familien mit Hauptwohnsitz angewandt. 
Änderungen (z.B. Geburt eines weiteren Kindes, 18. 
Geburtstag eines Geschwisterkindes) werden ab dem 
darauffolgenden Monat berücksichtigt.

Berechnung der Elternbeiträge wegen zusätzlicher 
Schließtage:
Bei verkürzten Betreuungszeiten oder zusätzlichen 
Schließtagen (s. Anmeldeheft Ev. Landesverband,
Ordnung der Tageseinrichtungen Abs.2.7 und 3.2) wird 
auch z.B. bei Krankheit, Fachkräftemangel, längerem
Fehlen des Kindes der reguläre Elternbeitrag berech-
net.

Bereitstellung Betreuungsplatz:
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz greift 
nur für Kinder, die mit Hauptwohnsitz in Obersulm
gemeldet sind. Bei Wegzug in eine andere Kommune 
kann der Platz ab dem darauffolgenden Monat nicht
zugesichert werden.

Masern:
Voraussetzung für die Aufnahme Ihres Kindes in eine 
unserer Einrichtungen ist der ausreichende
Impfschutz gegen Masern.



ANSPRECHPARTNERINNEN / IMPRESSUM

Gemeinde Obersulm
Bernhardstraße 1
74182 Obersulm
Sachgebiet Kindertagesstätte

Frau Mareike Weller
Zimmer 15
Tel.: 07130 / 28 - 215
Fax: 07130 / 28 - 229
Mail: mareike.weller@obersulm.de

Frau Sibylle Haaf
Zimmer 20
Tel.: 07130 / 28 - 118
Fax: 07130 / 28 - 229
Mail sibylle.haaf@obersulm.de

ÖFFNUNGSZEITEN  VERWALTUNG

Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr
Montag bis Mittwoch: 14.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr

Weitere Informationen zu den Obersulmer 
Kindergärten sowie über das Angebot der 
Ferienbetreuung finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.obersulm.de

Weitere Informationen

Un
se

re Zukunft lebt heute

Kindertageseinrichtungen


